
Zur Attraktivitätssteigerung der Altstadt ist eine andersartige Herstellung der Aufenthaltsräume 
von einem reinen Trennsystem (als Landesstraße L 163) in einen verkehrsberuhigten 
Geschäftsbereich erforderlich. 
 
Um auf den Umfang und die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes bei dem Ausbau der 
Hauptstraße situationsgerecht eingehen zu können, muss das Alleinstellungsmerkmal der 
Hauptstraße für die Stadt Meckenheim berücksichtigt werden. 
 
Für das städtebauliche Erscheinungsbild der Stadt Meckenheim kommt der Hauptstraße eine 
überragende Bedeutung zu. Ziel der städtebaulichen Entwicklung ist es, hier einen Kernbereich 
für Bürger und Besucher zu schaffen. Die umgestaltete Hauptstraße soll mehr sein als eine 
Fläche zur Abwicklung der Verkehrsvorgänge. Die Umgestaltung zielt vielmehr darauf, hier 
einen umfassenden Raum nicht nur für die Verkehrsabläufe, sondern für Begegnung und 
Kommunikation zu schaffen. Daneben steht die für die städtische Gesamtentwicklung eminente 
wirtschaftliche Bedeutung dieses Bereichs mit seinen vielen Einzellhandels-, Dienstleistungs- 
und gastronomischen Nutzungen. Aufgrund der vorbeschriebenen Bedeutung, die über die 
lokale Ebene hinausgeht, bedarf es bei der Verteilung des Ausbauaufwandes einer Erhöhung 
des Anteils der Allgemeinheit und dementsprechend einer situationsgerechten Verringerung des 
Anteils der Anlieger; die gleichen Gesichtspunkte machen eine adäquate Festlegung der 
beitragswirksamen Breite notwendig. 
 
Entsprechend § 3 Satz 7 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für 
straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Meckenheim in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
bestimmt der Rat für solche Fälle mittels Einzelfallsatzung die Abrechnungsmodalitäten. 
 


